
Ethik im Management

3. Zwei Arten von Moral?
Das hier angesprochene Problem hat E.
Hoppmann 1982 in einem Vortrag in
FreiburgiBr. erörtert. Hoppmann dazu
wörtlich: «Heute abend möchte ich mich
mit dem Sachverhalt beschäftigen, daß
wir alle, die wir als Glieder einer Gesell
schaft friedlich miteinander leben, unser
Handeln wechselseitig aufeinander ab
stimmen müssen. Dies geschieht da
durch, daß wir uns an bestimmte Verhal
tensregeln halten, in denen moralische
Wertvorstellungen zum Ausdruck kom
men. Es ist uns jedoch meistens nicht be
wußt, daß wir uns dabei von zwei ver-

gen Sozialleistungen und zu niedrigen bis
gar keinen Umweltschutzkosten Wettbe
werbsvorteile besitzen und anderen da
durch Wettbewerbsnachteile bereiten.
Ganz allgemein gesprochen wird der
Grenzmoral am Markt durch folgende
Strategie entgegenzuwirken sein:
• durch Bewußtseinsbildung der An

bieter und Nachfrager in die Rich
tung, daß grenzmoralisches Verhalten
keine Grundlage menschenwürdiger
und menschengerechter Wirtschaft
und Gesellschaft sein kann;

• durch Verpönung grenzmoralischen
Handeins in der nationalen und inter
nationalen öffentlichen Meinung;

• durch rechtzeitige Schaffung, Adap
tierung und Durchsetzung von natio
nalen und internationalen Rechts
normen zur Verhinderung grenzmo
ralischen Verhaltens, wozu es auf in
ternationaler Ebene einer entspre
chenden Kooperation der Staaten und
der internationalen Organisationen
bedarf;

• und schließlich durch Schaffung und
Ausbau von Einrichtungen der
Selbstverpflichtung und Selbstkon
trolle auf seiten der Produzenten und
Anbieter am Markt.

2. Die Frage der Grenzmoral
Götz Br.iefs [1] hat in seiner Theorie der
Grenzmoral die Dynamik der Moral
nach unten samt der damit verbundenen
moralischen Auflösung beschrieben.
Darin zeigte er auf, daß in der Frühzeit
des Kapitalismus die anständigen Unter
nehmer deshalb zugrunde gingen, weil
die ausbeuterischen Unternehmer sich
durch Unterbietung wirtschaftlich stär
ker machten und die sozial und anständig
gesinnten Unternehmer in den wirt
schaftlichen Bankrott trieben. Allgemein
formuliert ist nach Götz Briefs mit
Grenzmoral «das noch tolerierte, noch
erträgliche Verhalten in zwischen
menschlichen Beziehungen gemeint, ein
Verhalten, das noch innerhalb der in ei
nem Lebenskreis geltenden Normen ver
bleibt." [2] Im Rahmen einer Soziologie
der' Ethos-Formen läßt sich mit W.
Schöllgen Grenzmoral als ein Verhalten
definieren, «das durch Unterbieten ge
sellschaftlich geltender Normen bis an
die 'Grenze' des Strafrechts eine Diffe
rentialchance erstrebt und Konkurrenten
vor die Alternative von Mitmachen oder
Untergang stellt.» [3]
Dieses Gesetz der Grenzmoral schafft
heutzutage Probleme, nicht nur auf na
tionalen, sondern auch auf internationa
len Märkten, wo z.B. Anbieter aus Län
dern mit zu niedrigen Löhnen, zu niedri-

Handelnden Vorteile, dem moralisch
Handelnden Nachteile bringen, alles na
türlich vor allem meist kurz- oder mittel
fristig gesehen.
Wer also im Interesse aller Menschen
und einer menschenwürdigen und men
schengerechten Wirtschaft und Gesell
schaft die Moral in der Wirtschaft stärken
will, muß beide bessern und reformie
ren, den Menschen und das System bzw.
seine Strukturen. Deshalb hat die christ
liche Soziallehre Sozialreform immer als
Gesinnungs- und Strukturreform gefor
dert. Im Blick auf das System kann man
im Sinne einer solchen, dem Ideal und
der Realität verpflichteten Soziallehre
formulieren: Jenes System ist das beste,
welches die positiven Eigenschaften des
Menschen optimal zu fördern und seine
negativen Eigenschaften optimal zu zü
geln vermag.

1. Wirtschaft - ein
schmutziges Geschäft?
Von der Politik wird oft behauptet, sie sei
ein schmutziges Geschäft. Inhaltl ich hört
man solche Behauptung auch von der
Wirtschaft. Dabei ist eine solche Be
hauptung nicht einfach aus der Luft ge
griffen, sondern basiert auf Erfahrungen
und Beobachtungen des Lebens. Einige
Stichworte sollen daran erinnern: Wein
skandal, Versicherungsschwindel, Ab
rechnungschwindel bei Baufirmen etwa,
Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit,
Schmuggeln. Und wie es z.B. um die
Wahrhaftigkeit im Wirtschaftsleben be
stellt ist, weiß man nicht nur aus der Wer
bung. Erinnern muß man in diesem Zu
sammenhang auch daran, daß politische
Skandale und politische Korruption häu
fig eine wirtschaftliche Dimension besit
zen.
Woran liegt es nun, so könnte man fra
gen, daß die Wirtschaft nach einem land
läufigen Urteil der Menschen, das nicht
zu Unrecht besteht, nicht gerade eine
Hochburg der Moral ist? Nach der Auf
fassung der katholischen Soziallehre mit
dem ihr zugrundeliegenden Menschen
und Gesellschaftsbild - wozu sich der
Schreiber dieser Zeilen bekennt - liegen
die Ursachenfaktoren für Unmoral in der
Wirtschaft sowohl im Menschen selbst
als auch in der Eigenart und im System
der Wirtschaft als solcher.
Die Ursachen liegen zunächst einmal
beim Menschen und seiner Neigung zum
Bösen, zur Sünde. In der Wirtschaft 
aber nicht nur dort - zeigen sich nun sol
che Schwachstellen des Menschen etwa
als Egoismus oder Profitgier. Dabei ste
hen hinter solchen Neigungen und Fehl
haltungen sehr oft an sich berechtigte In
teressen, wobei die Fehlhaltung im Über
maß und im Überziehen solch berechtig
ter Interessen, in der Mißachtung der be
rechtigten Interessen anderer und in der
Mißachtung einer verbindlichen Ord
nung liegt.
Die Ursache der Unmoral liegt aber viel
fach auch im System und in den Struktu
ren der Wirtschaft, die mit ihren Sach
zwängen häufig dazu drängen und verlei
ten, sich weniger moralisch zu verhalten,
die vielfach Unmoral «belohnen" und
Moral «bestrafen", die dem unmoralisch
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schiedenen Arten der Moral leiten las
sen, zwei verschiedene Arten. die sich
widersprechen.
Die erste Art der Moral ist wohlbekannt.
Wenn etwa die Mitglieder einer Familie
einander in Selbstlosigkeit, liebevoller
Zuwendung, Hilfswilligkeit, Opferbe
reitschaft und Solidarität dienen, so be
friedigt das unsere moralischen Gefühle.
Das Gleiche gilt auch im Freundeskreis
oder gegenüber anderen Menschen, de
nen wir uns verbunden fühlen. Die mora
lische Forderung lautet hier allgemein
'Liebe deinen Nächsten'. Sie verlangt,
daß wir das Leid anderer Menschen lin
dern sollen. Wir halten es für moralisch
gut, wenn wir den Bedürfnissen anderer
Menschen den Vorzug vor eigenen Wün
schen geben.
Es gibt jedoch noch eine andere Art von
Moral, die uns leitet. Sobald wir bei
spielsweise einen Familienvater beob
achten, wie er Güter kauft, dann folgt er
ganz anderen Prinzipien. Er läßt die Be
dürfnisse der Marktpartner ganz außer
Betracht, er folgt dann nur den eigenen
Interessen. Er sucht die günstigste Kauf
gelegenheit ohne Rücksicht auf die be
sonderen Bedürfnisse und öte der Ver
käufer. .. Es verschafft ihm moralische
Anerkennung, wenn er günstig einge
kauft und somit gut gewirtschaftet hat. In
den Marktbeziehungen lassen wir uns al
so von unseren eigenen Interessen leiten,
am Markt gibt es keine Nächstenliebe.»
[4] Hoppmann führt dann nach einem
evolutionstheoretischen Überblick aus,
"daß wir zwischen der kleinen, auf kon
krete Zwecke gerichteten und von An
führern geleiteten Gruppe einerseits und
der zweckfreien, abstrakten Großgesell
schaft andererseits unterscheiden müs
sen.» [5] Und dann weiter: «Die Moral
der kleinen Gruppe ist die Moral der So
lidarität, der zuteilenden Gerechtigkeit,
sie ist in unsere Erbmasse eingegangen...
Die abstrakte Großgesellschaft ist jedoch
dadurch entstanden, daß die Menschen
lernten, nicht bestimmten Anführern zu
folgen, sondern statt dessen lernten, sol
chen zweckunabhängigen Verhaltensre
geln zu gehorchen, durch die ihnen ledig
lich allgemeine Handelsverbote auferlegt
sind. Dabei mußten sie oft jene ererbten
moralischen Gefühle unterdrücken, die
die Beziehung in der kleinen Gruppe do
minieren. Das System der erlernten, an
erzogenen Verhaltensregeln , das die offe
ne Großgesellschaft bestimmt, diszipli
niert die natürlichen, ererbten Instinkte
und Gefühle dort, wo es um Tauschzu
sammenhänge, d.h. um die Marktord
nung geht.» [6] Als Beispieleder erwähn
ten allgemeinen Verhaltensregeln bzw.
Verbote führt Hoppmann an: «Du sollst
nicht töten», «Du sollst fremdes Eigen-

turn nicht beschädigen». «Du ollst nicht
stehlen», «Du sollst Verträge nicht bre
chen». [7]
Der Versuch, die Moral der kleinen
Gruppe mit Hilfe staatlicher Macht auf
sämtliche wirtschaftliche Beziehungen
der Menschen anzuwenden. also etwa
Solidarität als moralische Grundlage der
offenen Gesellschaft durchzusetzen,
müßte nach E. Hoppmann die offene Ge
sellschaft zerstören. Denn: «Die offene
Großgesellschaft dient keinen gemeinsa
men Zielen und Zwecken. In ihr leben
Menschen und Gruppen mit ganz ver
schiedenen oder sogar sich widerspre
chenden Zielen friedlich miteinander.
Insofern gibt es keinen Bezugspunkt fur
Solidarität. .. Die Forderung nach Soli
darität vereint die Glieder der Gesell
schaft nicht, sondern zerspaltet sie in
Freund-Feind-Verhältnisse. Solidarität
kann letztlich nur mit Gewalt erzwungen
werden, und derartiger Zwang beseitigt
zugleich die Basis für jede Moral. Denn
erst die Möglichkeit, zwischen verschie
denen Zielen frei wählen zu können. er
möglicht moralische Entscheidungen.
Die moralische Grundlage der offenen
Großgesellschaft ist also nicht die Solida
rität, und sie kann esauch nicht sein. Mo
ralische Grundlage der offenen Gesell
schaft ist Toleranz». [8] Soweit E. Hopp
mann.
Daß das Verhalten und Handeln der Men
schen am Markt nicht von der Art und
dem Grad der Solidarität bestimmt ist
wie etwa in der Familie, ist ein Faktum,
das man zur Kenntnis nehmen muß, ob es
einem paßt oder nicht, und an diesem
Faktum wird sich auch künftig nichts We
sentliches ändern. Nach bisherigen Er
fahrungen überzeugt aber auch eine Er
setzung des Marktes durch ein Zentral
verwaltungswirtschaftssystem nicht als
die bessere Alternative. Auf der anderen
Seite ist kein geringer Teil der Mensch
heit von den segensreichen Funktionen
des Marktes ausgeschlossen, wofür die
Hungernden und Verhungernden in den
Elendszonen dieser Welt ein unüberseh
barer Beweis sind. Es bedarf also einer
Ordnung und Steuerung der Wirtschaft.
samt ihrer Rahmenbedingungen und
Voraussetzungen in die Richtung, daß
mit dem eigeninteressengeleiteten Ver
halten der Menschen als Realfaktor bes
sere, d.h. gerechtere Ergebnisse erzielt
werden als bisher. Die genannte Ordnung
wird vor allem eine solidarische sein
müssen, sodaß ich in diesem Zusammen
hang von einer solidarischen Markt
ordnung mit Institutionen und Struk
turen der Solidarität sprechen möchte.
Insofern ist die Aussage von E. Hopp
mann: «Der Versuch, Solidarität durch
zusetzen, muß die offene Gesellschaft

zerstören» [9], gelinde gesagt. problema
tisch. Auch die etwas zuvor gemachte
Aussage: «Die offene Großgesellschaft
dient keinen gemeinsamen Zielen und
Zwecken» [10] ist nicht weniger proble
matisch. Wenn nämlich die offene Groß
gesellschaft keinen gemeinsamen Zielen
und Zwecken dient, also auf keinen aner
kannten Grundwerten ruht und beruht,
wenn sie nicht solidarisch zu solchen
Grundwerten, also Zielen und Zwecken,
steht, dann zerbricht sie an ihren anarchi
schen Egoismen. Die heutzutage offen
kundige Bedrohung der Menschheit
durch den nuklearen Kriegstod, durch
den Hungertod in den Elendszonen die
ser Welt und durch den Umwelttod ist ein
unübersehbarer Hinweis darauf, daß
Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung
der Schöpfung zu den Grundwerten und
Existenzbedingungen der Menschheit
von heute und morgen gehören. Daß es in
einer schicksalsmäßig immer mehr eins
werdenden Welt zur Sicherung und För
derung solcher Grundwerte einer solida
rischen Anstrengung aller Staaten,
Gruppen und Bürger dieser Welt bedarf,
ist jedem klar, der sich nur etwas mit sol
chen Problemen befaßt hat.
Wenn also E. Hoppmann nach seinem
Überblick über die Evolution der Markt
ordnung zur genannten Einschätzung der
Solidarität im Marktgeschehen gelangt
ist, dann hat er dabei eine andere Evolu
tion übersehen: nämlich die Evolution
des sittlichen und rechtlichen Bewußt
seins, welche gerade in der Frage des
Friedens, der Gerechtigkeit und der Be
wahrung der Schöpfung, ja überhaupt in
der Entwicklung der Menschenrechte,
auch der sozialen und der wirtschaftli
chen, eine nicht zu übersehende gemein
same Ziel- und Zwecksetzung der offe
nen Großgesellschaft markiert.
Es gibt also normativ gesehen nicht2 Ar
ten von Moral, sondern nur eine Moral
mit verallgemeinbaren Prinzipien und
mit unterschiedlichen Konkretisie
rungsgestaltungen solcher Prinzipien
in den verschiedenen Lebensbereichen.
Wenn z.B. ein Grundprinzip der Moral
lautet: Tue das Gute und meide das Böse,
bzw. verwirkliche das relativ bessere von
zwei zur notwendigen Wahl anstehenden
Gütern, bzw. verwirkliche das geringere
von zwei zur notwendigen Wahl anste
henden Übeln oder «schöner» formu
liert: verwirkliche die geringere von zwei
zur notwendigen Wahl anstehenden Un
vollkommenheiten, - dann gibt es eben
dafür in den verschiedenen Lebensberei
chen unterschiedliche Möglichkeiten
bzw. Spielräume. Gerade angesichts der
mitunter anzutreffenden Doppelmoral
auch in der Wirtschaft, wo die Großbe
trüger als Begeher von Kavaliersdelikten,
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die kleinen aber als Gauner und Diebe
angesehen und behandelt werden, muß
die Einheit der Moral und ihrer verallge
meinbaren Prinzipien betont werden,
darf auch die Wirtschaftsethik aus der
Verantwortung solcher allgemein gülti
ger Prinzipien nicht entlassen werden.

4. Ethisches Engagement und
nicht Rückzug, Resignation
oder schlechte Anpassung
Wer die Wirtschaft als «schmutziges Ge
schäft» erlebt und erleidet, kann mitunter
versucht sein, sich «um der Reinheit des
Evangeliums willen» aus dieser Welt der
Wirtschaft zurückzuziehen oder sich an
die Unmoral der Wirtschaft zu gewöhnen
und anzupassen, in beiden Fällen also zu
resignieren. Daß solches kein Beitrag
zum Aufbau einer menschenwürdigen
und menschengerechten Wirtschaft sein
kann, liegt aufder Hand. Die richtige Re
aktion aufmanchen Realbefund der Wirt
schaft mit all ihrer Unvollkommenheit
und Unerlöstheit besteht darin, daß man
seinen möglichen, unver.lichtbaren
und unvertretbaren Beitrag zur Ver
besserung und Erlösung dieses Berei
ches der Welt, die doch eine Welt Gottes
ist, leistet.

5. Lebbare Ethik und nicht
perfektionistischer Rigorismus
In der Spannung zwischen wirtschaftli
cher Realität und ethischen Anforderun
gen ist es aber auch wichtig, einen per
fektionistischen Rigorismus zu vermei
den, der dann auch zu einer Heuchelei
führen kann. Es ist wichtig, sich auch
hier in die Lage der geforderten Betroffe
nen zu versetzen und ihnen nicht Lasten
aufzulegen, die man selber nicht zu tra
gen bereit ist. [11]
Hohe wirtschaftsethische Zielforderun
gen bedürfen eben auch stufenweiser
und von Geduld getragener Annähe
rungsimperative als Wege zu solchen
Zielen. Die Wirtschaftsethik muß sich al
so hüten, dem Durchschnittsmenschen in
der Wirtschaft eine Ethik vorzuschrei
ben, der nur Helden und Heilige entspre
chen könnten. Dies schließt natürlich
nicht aus, daß einzelne und Gruppen
auch in der Wirtschaft durch ein beson
ders hohes Ethos die so wichtige Vorbild
und Vorreiterfunktion erfüllen können.

6. Wirtschaftsethik in
Anknüpfung an die Begriffe
Wirtschaft und Ethik
Wer wirtschaftsethische Grundaussagen
und Orientierungen formulieren will,
muß darlegen, was er unter Wirtschaft
und was er unter Ethik versteht.
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"Unter Wirtschaft ist die Gesamtheit der
Dispositionen über die verfügbaren Gü
ter zum Zwecke einer möglichst weitge
henden Befriedigung der Bedürfnisse zu
verstehen», [12] schreibt A. Mahr in ei
nem in den 50iger und 60iger Jahren weit
verbreiteten Lehrbuch. In einem Lehr
buch neueren Datums, nämlich in dem
von E. u. M. Streisslerverfaßten, heißtes
diesbezüglich: «Wirtschaftliche Ent
scheidungen sind bestmöglicher Ein
satz von Mitteln für gegebene Ziele.»
[13]
Unter Ethik [14] soll in diesem Beitrag ein
System begründeter, von der Idee eines
sinnvollen menschlichen Lebens geleite
ter Aussagen über das richtige Verhalten
bzw. Handeln unter Beachtung der ent
sprechenden Gesinnung und mit Aus
richtung auf entsprechende Institutionen
und Strukturen verstanden werden. Mit
Moral ist die gelebte Ethik gemeint.
Wie aus beiden oben angeführten Wirt
schaftsdefInitionen klar wird, geht es bei
der Wirtschaft um die Befriedigung von
Bedürfnissen und die Erreichung von
Zielen. Wenn nun Ethik dje Lehre von
begründeten Aussagen über das richtige
Verhalten und Handeln ist, dann hat die
Wirtschaftsethik zunächst einmal Re
chenschaft abzulegen über die Richtig
keit von Bedürfnissen und von Zielen.
Die Wirtschaftsethik hat also zu einer
ethjschen Bewertung von Bedürfnissen
und Zielen anzuleiten. In der Welt, in der
wir leben, gibt es nämlich eine VielzaW
und Vielfalt von Bedürfnissen und Zie
len, für deren Befriedigung bzw. Errei
chung man vorhandene Mittel einsetzen
kann. Mit Geld kann man z.B. Nahrung
für Hungernde kaufen, aber ebenso einen
gedungenen Mörder bezaWen. Mit Geld
kann man z.B. Gaskammern und Kon
zentrationslager bauen, aber auch Woh
nungen und Krankenhäuser.
Diese bewußt extrem gewäWten Beispie
le sollen eindringlich demonstrieren, wie
wichtig eine ethische Beurteilung von
Bedürfnjssen und Zielen ist. Nicht alle
Ziele sind gleich gut, und nicht alle Be
dürfnisse müssen und dürfen befriedigt
werden.
Es stellt sich nun die Frage, wer nach er
folgter wirtschaftsethischer Überlegung
letztlich die Entscheidung über die
konkrete Bewertung von zu befriedi
genden Bedürfnissen und zu erreichen
den Zielen vornehmen soll. Antwort:
Grundsätzlich alle Menschen, deren
Bedürfnisse und Ziele befriedjgt bzw. er
reicht werden sollen und nicht eine «all
wissende Zentrale». Der Mensch darf
njcht wirtschaftsethisch entmündigt wer
den!
Bedürfnisse und Ziele können nicht nur
gut oder scWecht sein, sie können auch
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miteinander konkurrieren. Weil die Mit
tel zur Befriedigung der Bedürfnisse in
unserer Welt beschränkt sind und nicht
alle Bedürfnisse und Ziele gleichzeitig
befriedigt bzw. erreicht werden können,
muß eine entsprechende Rangordnung
der Bedürfnisse und der Ziele erfolgen.
Primäre Entscheidungsträger müssen
auch hierin die Konsumenten und die
Produzenten bleiben.

7. Sinn und Ziel der Wirtschaft
Aus wirtschaftsethischer Perspektive
stellt sich die Frage nach dem Sinn und
Ziel der Wirtschaft. Sinn und Ziel der
Wirtschaft liegen im Menschen; und
zwar in «der dauernden und gesicherten
Schaffung jener materiellen Vorausset
zungen, die dem einzelnen und den So
zialgebilden die menschenwürdige Ent
faltung ermöglichen» [15].

Somit werden die Achtung, Förderung
oder Mißachtung des Menschen und sei
ner Würde zu einem entscheidenden Kri
terium für dje ethische Richtigkeit oder
Unrichtigkeit einer konkreten Wirt
schaft. So läßt sich gerade aus der Per
spektive einer christlichen Ethik in einer
Umformulierung des kategorischen Im
perativs von K.Marx [16] sagen: Die Kri
tik aller menschenunwürdigen Wirt
schaftsverhältnisse dieser Welt endet mit
der Lehre, daß der Gottmensch Jesus
Christus das höchste Wesen für den Men
schen sei, und mit dem kategorischen Im
perativ, in seinem Namen und in seiner
Kraft alle Wirtschaftsverhältnisse so zu
gestalten, daß der Mensch auch darin
Gottes Ebenbild sein kann.

8. Sozialprinzipien als
Orientierungs- und
Prüfprinzipien der Wirtschaft
Bei einer weiteren Prüfung der ethischen
Rjchtigkeit ökonomischen Verhaltens
und HandeIns, ökonomischer Institutio
nen und Strukturen kann man an sich die
Frage stellen, wieweit gegebene Wirt
schaften den Sozialprinzipien der christ
lichen Soziallehre gerecht werden. So
können das Personprinzip, das Gemein
wohlprinzip, das Solidaritätsprinzip und
das Subsidiaritätsprinzip als Leitprinzi
pien der Wirtschaft dienen.

Im Sinne des Personprinzips darf der
Mensch nicht zu einem beliebigen Faktor
degradiert werden, mit dem man beliebig
kalkulieren darf; besitzt doch der
Mensch, um es in der Sprache von I. Kant
[17] auszudrücken, nicht nur einen
"Preis», sondern Würde. Er darf also
nicht als bloßes Mittel zum Zweck ge
braucht bzw. millbraucht werden.[18]
Vielmehr sind im Wirtschaftsprozeß
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Da die einzelnen Zielvorstellungen sich widersprechen, liegt es an der Ausgereiftheit des PPS-Paketes, wie
weit diese Zielvorstellungen vereinbart und erreicht werden können.

Bei nicht mehr ganz jungen Mitarbeitern von Produktionsbetrieben wird bei der Nennung des Namens
ORMIG die Erinnerung an laut klappernde Umdruckmaschinen geweckt. Daß dieses Unternehmen jedoch
bereits 1978 das erste PPS-Programm auf den Markt und zum Einsatz gebracht hat, ist weniger bekannt.

Eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung an die neuen Möglichkeiten der Datenverarbei
tung, unter Einbindung der Erfahrungen und Anforderungen aus mittlerweile mehr als 350 Installationen,
haben aus CAUSO inzwischen ein PPS-Paket gemacht, welches speziell für den Einsatz in Klein- und Mittel
betrieben mit den unterschiedlichsten Erzeugnisstrukturen geeignet ist und den oben angeführten Zielvor
stellungen weitestgehend entspricht.

Die acht Programmteile - Angebot, Auftragsbearbeitung, Stücklistenorganisation, Lagerwirtschaft, Ein
kauf, Zeitwirtschaft, Zeitgradstatistik und Betriebsdatenerfassung können aufgrund ihrer gemeinsamen
Dateien sowohl im Verbund als auch getrennt eingesetzt werden.

Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal ist die Verfügbarkeit unter den verschiedensten Betriebssystemen,
wobei auch ein nachträglicher Umstieg ohne Datenverlust jederzeit möglich ist. Standardmäßig kann unter
MS-DOS, PC-DOS, PC-Netzwerken, OS/2, XENIX, AIX, CCP/M-86, C-DOS und UNIX V.2 installiert
werden.
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Ein schöner Zug von uns.

Die Morgenmaschine von
Villach nach Wien.

Man startet pünktlich um 6 Uhr 07 im Zentrum von Villach und landet

pünktlich um 10 Uhr 05 im Zentrum von Wien. Bei jedem Wetter. Der

Service an Bord: Bistro. Telefon. Zeitung. Büroabteil. Der Landskron. Ein

schöner Zug der Bahn.
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Ethik im Management
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ren. Die bekannten idealtypischen Extre
me der Zentralverwaltungswirtschaft
und des marktwirtschaftlichen Automa
tismus befriedigen diesbezüglich nicht.
Es ist ein wirklich freiheitliches und ge
rechtes Wirtschaftssystem anzustreben,
welches imstande ist, vorrangig die vita
len Lebensbedürfnisse aller zu befriedi
gen, und darüber hinaus solidarisch die
Wohlfahrt aller fördert, und dies alles in
Einklang mit der Natur und nicht durch
ihre Verwüstung und Ausbeutung. Das
Konzept der ökosozialen Marktwirt
schaft zielt in diese Richtung und kann
diesbezüglich als Annäherungsmodell
betrachtet werden.

10. Das richtige
Wirtschaftssystem

Wirtschaftsethisch richtiges Verhalten
und Handeln erfolgt nicht im luftleeren
Raum, es wird erleichtert, gefördert oder
behindert durch das jeweilige System mit
den jeweiligen Institutionen und Struktu-

In dieser Perspektive ist auch das Eigen
tum an Produktionsmitteln zu sehen.
Dieses darf man «nicht gegen die Arbeit
besitzen, man darf sie auch nicht um des
Besitzes willen besitzen, denn der einzi
ge Grund, der ihren Besitz rechtfertigt ...
ist dieser, der Arbeit zu dienen und da
durch die Verwirklichung des ersten
Prinzips der Eigentumsordnung zu er
möglichen, nämlich die Bestimmung der
Güter für alle und das Recht auf ihren ge
meinsamen Nutzen» [20]. Das Gemein
gebrauchsprinzip als das für die Güter
dieser Erde oberste Prinzip hat ja das IJ.
Vatikanum ausdrücklich formuliert mit
den Worten: «Gott hat die Erde mit allem,
was sie enthält, zum Nutzen aller Men
schen und Völker bestimmt, darum müs
sen die geschaffenen Güter in einem billi
gen Verhältnis allen zustatten kommen;
dabei hat die Gerechtigkeit die Führung,
Hand in Hand geht mit ihr die Liebe.» [21]
Das zweite für die Güter dieser Erde
grundlegende Prinzip ist die Privatei
gentumsordnung als der im Normalfall
alles in allem gesehen geeignetere und re
alitätsgemäßere Weg zur Verwirklichung
das Gemeingebrauchsprinzips, als ihn
die Gütergemeinschaft darstellt. Aus der
damit verbundenen Individual- und So
zialfunktion des Eigentums ist u.a. zu
fordern: eine breite Streuung des Privat
eigentums; gemeinwohlorientierte, ar
beitsplatzsichernde und arbeitsplatzför
dernde Investitionen; wirtschaftliche
Mitbeteiligung und Mitbestimmung so
wie, soweit möglich und sinnvoll, eine
Annäherung des Lohnvertrags an den
Gesellschaftsvertrag bzw. die Überwin
dung des ersteren durch den letzteren;
und schließlich das Recht des Staates zur
Sozialisierung bzw. entschädigungsge
bundenen Enteignung, wenn und soweit
es das Gemeinwohl erfordert.

9. Arbeit und Eigentum
Wirtschaftsethisch von großer Bedeu
tung ist die Ordnung von Arbeit und Ei
gentum. Die Arbeit ist zu gestaltende
Notwendigkeit zur Sicherung des Le
bensunterhaltes und zur Erhaltung und
Entfaltung der Natur; sie ist Teilnahme
am Schöpferwirken Gottes und Weg zur
Selbstverwirklichung in der Entwick
lung der persönlichen Fähigkeiten; Ar
beit ist schließlich Dienst der Liebe für
den Nächsten und ftir die Gesellschaft.
Aus all dem wird klar, daß die Arbeit im
Verständnis christlicher Sozialethik
prinzipiellen Vorrang vor allen anderen
Faktoren des Wirtschaftslebens besitzt,
speziell auch vor dem Kapital, die ja alle
instrumentellen Charakters sind, wäh
rend die Arbeit «unmittelbarer Ausfluß
der Person ist» [19], wie es das IJ. Vatika
nische Konzil ausdrückt.

nicht nur jene Güter und Dienstleistun
gen zu erstellen, die dem Menschen die
Entfaltung seiner Personhaftigkeit er
möglichen, sondern der Wirtschaftspro
zeß selbst muß ein humaner sein, indem
darin die schöpferischen Kräfte des Men
schen zur Entfaltung gelangen.

Beim Gemeinwohlprinzip als Leitprin
zip der Wirtschaft ist vor allem daran zu
erinnern, daß das Gemeinwohl das Wohl
aller Gliedereines Sozialgebildes im Au
ge hat und daß dabei die Voraussetzungen
für das Wohl aller zu schaffen sind, be
sonders aber jene zu berücksichtigen
sind, die man leicht vernachlässigt, z.B.
die Armen, Schwachen, sonstig Benach
teiligten, die künftigen Generationen und
die zu schonende Umwelt.

Das Solidaritätsprinzip betont die ge
genseitige Verbundenheit und Verpflich
tetheit der Glieder eines Sozialkörpers
untereinander, vom einzelnen zum Gan
zen und vom Ganzen zum einzelnen.
Wirtschaftlich besonders wichtig sind
die Schaffung von Kooperationsmög
lichkeiten ftir alle, die Förderung der Ko
operation aller sowie die gerechte Vertei
lung nicht nur von Früchten der Koopera
tion, sondern auch etwaiger Lasten des
Wirtschaftslebens.

Das Subsidiaritätsprinzip schließlich
betont bei der Gesellschaftstätigkeit den
Vorrang des einzelnen und von unterge
ordneten Gemeinwesen vor der weiteren
und übergeordneten Gemeinschaft und
übergeordnete Gesellschaftstätigkeit vor
allem als Hilfe zur Selbsthilfe für einzel
ne und untergeordnete Gemeinwesen.
Aufwirtschaftlichem Gebiet vermag die
ses Subsidiaritätsprinzip besonders se
gensreich zu wirken als Anspornprinzip,
als Sparprinzip und als Machtteilungs
prinzip.
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